Anlage 3

MV 11-2015




Tagesordnungspunkt 5

Was geschah bisher:
O 10.10.2014: Auslibung der vertraglich vereinbarten Verlangerungsoption (10 Jahre)
e Gesprachsbereitschaft iber Hohe des Pachtzinses angeboten fir den Fall,
das Uber eine Verlangerung des Vertrages verhandelt wird
O 20.10.2014: Termin Amt Scharmiitzelsee (Herr Krappmann, Frau Bremer, Hagen Michulitz, Thomas Bolatzky, René Kappel
* Generell wurde Uber die Neuausrichtung und Anpassung aller Pachtvertrage mit den Segelvereinen
*  Erstmals Austausch iber Hohe des Pachtzinses (80 ct/m?)
* Vertragsangebot der Gemeine sollte im ersten Quartal an die Vereine verschickt werden
0 1. Quartal 2015:
* Das Vertragsangebot der Gemeinde liel8 auf sich warten
* Aus Sicht unserer Juristen gezogene Verlangerungsoption sicher
O Vorstandssitzungen 1. Halbjahr:
e Sicht der Juristen verandert sich
* Tiefergehende Prifungen des Pachtvertragstextes bringen erste Fragezeichen
e ,Das Kindigungsrecht der Verpachterin aus wichtigem Grund bleibt jedoch ausdrticklich vorbehalten”
* Niedrige Pachtzins, weit unter jeglicher Ortsublichkeit und sonstigem Mal3stab, kann ein ,wichtiger Grund“ sein
O 03.07.2015: Vertragsangebot der Gemeinde liegt vor
e Vertrag wir von unseren Juristen eingehend gepruft
* Einstimmigkeit: ,, Knebelvertrag” alle Risiken zu Lasten des Pachters (Wir)
e Ausarbeitung Gegenangebot, Terminvereinbarung Amt Scharmitzelsee
O 21.10.2015: Termin Amt Scharmiitzelsee (Herr Krappmann, Frau Bremer, Jorg, Anke, René)
* Nochmalige Erlauterung der Pachtzinshéhe, Sportanlangennutzungungsordnung Berlin (SpaNo)
e Konzentration auf Bedingungen des Vertrages (Praambel, Gesonderte Vereinbarungen, Nutzungsdauer)
e Fast uneingeschrinkte Zustimmung des Amtes Bad Saarow zu den von uns eingebrachten Anderunge
O 12.11.2015: Zusendung des neuen Pachtvertragsangebotes
* Vorstellung in der Mitgliederversammmlung



Tagesordnungspunkt 5

Angebot Gemeinde

Pachtvertrag

der Gemeinde Bad Saarow

vertreten durch das Amt Scharmutzelsee,
Forsthausstrale 4,

15526 Bad Saarow

diese vertreten durch den Amtsdirektor,
Herrn Carsten Krappmann

- nachfolgend "Verpéchterin" genannt -

zwischen

und dem , Saarower Segler-Verein am Werl e.V."
Alte Eichen 03
15526 Bad Saarow,
dieser vertreten durch den ersten Vorsitzenden
Herrn Rene Kappel,
Siedlerhohe 11b
15518 Rauen

- nachfolgend "Pachter" genannt -

Praambel

Die Gemeinde Bad Saarow ist fir das Grundstuck, gelegen in der
Gemarkung Bad Saarow-Pieskow, Grundbuchblatt 3205,

Flur 5, Flurstiicke 106,107,108,111 im Grundbuch als Eigentimerin
eingetragen.

Bereits seit 1927 wird der Vertragsgegenstand zur Betreibung des
Segelsportes genutzt.

Vom Pé&chter direkt wird der Vertragsgegenstand laut Pachtvertrag
vom 18.10.201996, Vertragsbeginn 01.01.1996, als Vereinsgelande
zur Betreibung des Segelsports genutzt. Dieser Pachtvertrag endet
zum 31.12.2015 trotz einer vertraglich geregelten Verlangerungsoption
von 10 Jahren.

Die Vertragsparteien vereinbaren, ab dem 01.01.2016 einen neuen
Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren abzuschlieRen.

Dieser wird den Vertrag vom 18.10.201996 ablésen.

Grund hierfur sind dringend notwendige Investitionen des Vereins zur
Erhaltung der Aufbauten, die langfristige Planungssicherheit fir den
Verein und der im bestehenden Vertrag vereinbarten heut nicht mehr
ganz zeitgeméaRen Vertragsbedingungen.

Pachtvertrag Vereinsgrundstiick

Angebot SSVaW

Pachtvertrag
zwischen

der Gemeinde Bad Saarow

vertreten durch das Amt Scharmitzelsee,
Forsthausstrale 4,

15526 Bad Saarow

diese vertreten durch den Amtsdirektor,
Herrn Carsten Krappmann

- nachfolgend "Verpéachterin" genannt —

und

dem ,,Saarower Segler-Verein am Werl e.V."
Alte Eichen 03

15526 Bad Saarow,

dieser vertreten durch den ersten Vorsitzenden
Herrn Rene Kappel,

Siedlerhdhe 1 1b

15518 Rauen

- nachfolgend "Pachter" genannt —

Praambel

Die Gemeinde Bad Saarow ist fur das Grundstuck, gelegen in der Gemarkung Bad
Saarow-Pieskow, Grundbuchblatt 3205, Flur 5, Flurstiicke 106,107,108,111 im
Grundbuch als Eigentiimerin eingetragen.

Der Vertragsgegenstand wird bereits seit 1927 zur Betreibung des Segelsportes und
vom Pachter laut seit dem 01.01.1996, als Vereinsgelande zur Betreibung des
Segelsportes genutzt.

Die Vertragsparteien vereinbaren, ab dem 01 .01 .2016 einen neuen Pachtvertrag
mit einer Laufzeit von 30 Jahren der den bis zum 31. 12 2025 laufenden Vertrag
ablosen soll.

Grund hierfir sind dringend notwendige Investitionen zur Erhaltung der Aufbauten,
die langfristige Planungssicherheit fiir den Verein und der im bestehenden Vertrag
vereinbarten heut nicht mehr ganz zeitgemafien Vertragsbedingungen.

Dies vorausgeschickt, wird auf der Grundlage der 8§ 581 ff BGB nachfolgender
Pachtvertrag geschlossen:

§1
Vertragsgegenstand

1. Gegenstand des Pachtvertrages ist folgender im Grundbuch des Grundbuchamtes
Firstenwalde von Bad Saarow-Pieskow, Blatt 3205 verzeichneten Grundbesitz mit
folgender Katasterbezeichnung:
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                                       P a c h t v e r t r a g

zwischen                           der Gemeinde Bad Saarow


                                           vertreten durch das Amt Scharmützelsee,


                                           Forsthausstraße 4,


                                           15526 Bad Saarow  

                                           diese vertreten durch den Amtsdirektor,


                                           Herrn Carsten Krappmann


                                           - nachfolgend "Verpächterin" genannt -


und                                    dem „Saarower Segler-Verein am Werl e.V.“





Alte Eichen 03






15526 Bad Saarow,






dieser vertreten durch den ersten Vorsitzenden






Herrn Rene Kappel,






Siedlerhöhe 11b






15518 Rauen


                                           - nachfolgend "Pächter" genannt -


                                           P r ä a m b e l


Die Gemeinde Bad Saarow ist für das Grundstück, gelegen in der


Gemarkung Bad Saarow-Pieskow, Grundbuchblatt 3205,


Flur 5, Flurstücke 106,107,108,111 im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen.


Bereits seit 1927 wird der Vertragsgegenstand zur Betreibung des Segelsportes genutzt. 


Vom Pächter direkt wird der Vertragsgegenstand laut Pachtvertrag 

vom 18.10.201996, Vertragsbeginn 01.01.1996, als Vereinsgelände 

zur Betreibung des Segelsports genutzt. Dieser Pachtvertrag endet 

zum 31.12.2015 trotz einer vertraglich geregelten Verlängerungsoption


von 10 Jahren. 

Die Vertragsparteien vereinbaren, ab dem 01.01.2016 einen neuen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren abzuschließen.


Dieser wird den Vertrag vom 18.10.201996 ablösen.

Grund hierfür sind dringend notwendige Investitionen des Vereins zur Erhaltung der Aufbauten, die langfristige Planungssicherheit für den 

Verein und der im bestehenden Vertrag vereinbarten heut nicht mehr 

ganz zeitgemäßen Vertragsbedingungen.


Dies vorausgeschickt, wird auf der Grundlage der §§ 581 ff BGB nachfolgender Pachtvertrag geschlossen:                                                     

§ 1

                                 Vertragsgegenstand

1. Gegenstand des Pachtvertrages ist folgender im Grundbuch des 

           Grundbuchamtes Fürstenwalde von





Bad Saarow-Pieskow, Blatt 3205

 
           verzeichneten Grundbesitz mit folgender Katasterbezeichnung:




Flur::
5

Flurstück: 106
Größe:   957 qm

             Flur:   5

Flurstück: 107
Größe:   567 qm




Flur:   5

Flurstück: 108
Größe: 1767 qm




Flur:   5

Flurstück: 111
Größe: 1195 qm




Zum Vertragsgegenstand gehört weiterhin ein Clubhaus ohne 

             Inventar (siehe Lageplan, Ziffer 1), welches sich ebenfalls im 

             Eigentum der Verpächterin befindet. 



     2.  Nicht zum Vertragsgegenstand gehören (siehe Lageplan)

· ein Bootsschuppen mit Sanitäranlagen (Ziffer 2)

· eine Slipanlage mit Schienen und Motorwinde (Ziffer 3)

· zwei Bunkerräume unterirdisch (Ziffer 4)

· ein Krahn (Ziffer 6)

· ein Fahnenmast (Ziffer 5)

 Diese sind Eigentum des Pächters.






§ 2


                                Übergabe/Übernahme


1. Der Vertragsgegenstand wird mit Wirkung vom 01. Januar 2016 von 


    der Verpächterin übergeben und vom Pächter übernommen.

    Eine separate Übergabe/Übernahme des Vertragsgegenstandes erfolgt

    nicht, da eine direkte Weiternutzung ohne Unterbrechung des 


    Pachtzeitraumes erfolgt und dem Pächter der Zustand des 


    Vertragsgegenstand als dessen Nutzer bereits bekannt ist. 

2. Die Verpächterin übernimmt auch weiterhin keine Gewähr für die Beschaffenheit und Nutzungsfähigkeit des Vertragsgegenstandes i.S. 

der beabsichtigten Zweckbestimmung des Vertrages. 


                                                § 3


                         Rechte und Pflichten des Pächters


1.  Der Pächter ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand ausschließlich i. S. 


     der Zweckbestimmung dieses Vertrages, gebunden an die Satzung des


     „Saarower Segler-Verein am Werl e.V.“, zu nutzen. 


2.  Eine ganz oder teilweise Unterverpachtung des Vertragsgegenstandes 

     an Dritte durch den Pächter bedarf der ausdrücklichen, vorherigen und 


     schriftlicher Zustimmung der Verpächterin.


     In diesem Fall haftet der Pächter jedoch weiterhin gegenüber der


     Verpächterin aus diesem Vertrag.


3.  Der Pächter hat alle Kosten der Bewirtschaftung, Instandhaltung und


     Instandsetzung, einschließlich der notwendigen Kosten und Gebühren 


     für Versicherungen sowie sonstiger Abgaben zu tragen, die sonst der 


     Eigentümerin obliegen. Hierzu zählen auch alle künftig anfallenden 


     Erschließungs- und Ausbaukosten sowie alle Anschlusskosten.

4. Der Pächter übernimmt in Bezug auf den Vertragsgegenstand alle 


notwendigen Sicherungspflichten. Hierzu zählen insbesondere Verkehrssicherungspflichten.


    Dementsprechend stellt der Pächter die Verpächterin von allen etwaigen


    Ansprüchen Dritter, die aus der Verletzung  der vorstehenden 


    Verpflichtungen resultieren, ausdrücklich frei. 


5. Der Pächter hat das Recht, Bauwerke zu errichten und zu erweitern, 


    sofern dies der Ausübung des Segelsports entsprechend der Satzung 


    des Pächters dient. Diese Maßnahmen bedürfen der ausdrücklichen, 

    vorheriger, schriftlichen Zustimmung der Verpächterin.


    Die Zustimmung der Verpächterin ersetzt nicht notwendige baurechtliche 

    und andere öffentlich-rechtlichen Genehmigungen.


    Diese hat der Pächter vor Beginn der Maßnahme in eigener Verantwortung 


    Und auf eigene Kosten einzuholen.


6. Für den Fall, dass der Pächter beabsichtigt im Rahmen der gesetzlichen 

    Möglichkeiten Fördermittel zu beantragen, die mit dem Pachtgegenstand 


    im Zusammenhang stehen, erklärt sich die Verpächterin bereit, im Rahmen


    ihrer Möglichkeiten und sofern rechtlich zulässig, unterstützend 


    mitzuwirken.

                                                   § 4                                     


                        Instandhaltung/Instandsetzung   


1. Der Pächter ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand entsprechend den


    Erfordernissen der Zweckbestimmung der Nutzung auf seine Kosten


    Instand zu halten und Instand zu setzen.


2. Für die geleisteten Zahlungen für Instandsetzung und Instandhaltung 


    hat der Pächter keinen Anspruch auf Verrechnung.

§ 5


   Pachtzins

1. Zwischen den Vertragsparteien wurde ein Pachtzins in Anlehnung an die 


    Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen 


    Berlins und für die Vermietung und Verpachtung landeseigener 

    Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen-Nutzungsvorschriften-

    SPAN) und Preise anderer Segelvereine, von 0,80 €/qm vereinbart. 


    Bei einer Grundstücksgröße von 4.486 qm entspricht dies einem Pachtzins 


    in Höhe von 3.588,80 €/Jahr 


   (in Worten: dreitausendfünfhundertachtundachtzig 80/100)

2. Der Pächter verpflichtet sich, den in Absatz 1 vereinbarten Pachtzins


    bis spätestens zum 31.Januar jeden Jahres auf folgendes Konto der


    zu Verpächterin überweisen:

    Sparkasse Oder-Spree


    IBAN: 


DE07170 550 50200 812 01 66


    BIC
:
    

WELADED1LOS


    Codierung:
           PK-01-16170

3. Der vereinbarte Pachtzins bezieht sich auf die zum Zeitpunkt des 

    Vertragsabschlusses gültige, beim Vereinsregister hinterlegte Satzung 


    des Vereins. Für das Vertragsverhältnis und im Sinne des Vereinsrechtes


    wesentliche Satzungsänderungen sind diesbezüglich der Verpächterin 


    unverzüglich bekanntzugeben. 


4. Der Pachtzins soll wertgesichert sein.


    Er soll sich daher nach Maßgabe der nachstehenden Vereinbarungen im


    gleichen prozentualen Verhältnisses nach oben oder nach unten ändern 


    können, wie der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden festgestellte 


    Verbraucherpreisindex (VPI) auf der jeweils aktuellen Originalbasis.


    Derzeit ist dies die Basis 2005 = 100 Punkte. Ab dem ersten auf eine


    Indexbasisneufestsetzung  folgenden Berechnungszeitpunkt wird für die 


    Zukunft auf die neue Originalbasis übergegangen.

    Ausgangspunkt ist der Preisindex, der jeweils dem Berechnungszeitpunkt 


    um drei Monate vorausgeht. Derzeitiger Ausgangspunkt ist daher der 


    Preisindex für den Monat ……… mit ……..Punkten auf der Basis 2005

    = 100 Punkte.


    Eine Anpassung kann jedoch erst verlangt werden, wenn die Änderung 


    der Indexpunktzahl mehr als 5% gegenüber dem für die letzte Anpassung 


    maßgeblichen Referenzmonat beträgt.


    Die Abrechnung wird vom Verpächter vorgenommen. Voraussetzung einer


    Änderung der Zahlungspflicht ist stets eine schriftliche  Aufforderung des 


    durch die Änderung begünstigten Teils, welcher die für Anpassung 


    maßgeblichen Indexzahlen zu bezeichnen hat.  


§ 6


                              Gesonderte Vereinbarungen


1. Der Pächter ist verpflichtet, die in diesem Absatz vereinbarten 


    besonderen Pflichten termingerecht und gewissenhaft zu erfüllen.

2. Der Pächter ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand, jedoch insbesondere 


    das Grundstück und das auf dem Grundstück befindliche im Eigentum


    der Verpächterin stehende Gebäude in einem gepflegten 


Zustand zu bewahren und erforderliche Werterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unverzüglich und auf seine Kosten durchzuführen. Der Pächter stellt die Verpächterin von solchen Verpflichtungen ausdrücklich frei.

3. Der Pächter ist verpflichtet, für den Vertragsgegenstand umfassend und 


in eigener Verantwortung sowie auf seine Kosten Versicherungen abzuschließen. Hierzu zählen insbesondere eine grundstücksbezogene Haftpflichtversicherung sowie Versicherungen gegen Schäden aus Feuer, Wasser, Sturm und Hagel.

Die Versicherungen sind vom Pächter mit der erforderlichen Deckungssumme abzuschließen.


Die Kosten und Beiträge der Versicherungen werden vom Pächter direkt 


an den Versicherer beglichen.


4. Kommt der Pächter seinen Verpflichtungen aus Absatz 3 trotz schriftlicher 


Mahnung der Verpächterin nicht oder nur ungenügend nach, so ist die Verpächterin berechtigt, auf Kosten des Pächters für die entsprechenden angemessenen Versicherungen selbst zu sorgen.


5. Der Pächter hat alle auf den Pachtgegenstand entfallenden einmaligen 


    und wiederkehrenden öffentlichen und privatrechtlichen Lasten, Abgaben 

    und Pflichten, die den Grundstücks- und Gebäudeeigentümer als solchen


    betreffen, einschließlich der Grundsteuer und etwaiger gemeindlicher 


    Lasten nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Dauer des 


    Pachtverhältnisses zu tragen, sowie für die Erfüllung aller etwaigen 


    behördlichen Auflagen zu sorgen.

6. Der Pächter ist verpflichtet, das im Eigentum der Verpächterin stehende


    Gebäude im Falle der Zerstörung, soweit ihn an der Zerstörung ein 


    Verschulden trifft, unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, wieder 


    aufzubauen.


7. Der Pächter verpflichtet sich, nach Informationen durch die Verpächterin,


    Räumlichkeiten für die Durchführung von Wahlen als Wahllokal zur 


    Verfügung zu stellen.

                                                 § 7


                  Änderungen/Ergänzungen dieses Vertrages


                                    (salvatorische Klausel)


1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 


2. Die Parteien haben keine mündlichen Nebenabreden getroffen. 


3. Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein sollte, wird


    dadurch die Geltung des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Es ist eine


    der unwirksamen Bestimmung dem Sinne und der wirtschaftlichen Be-


    deutung nach möglichst nahekommende andere Bestimmung zwischen 


    den Parteien zu vereinbaren. 


                                               § 8


                        Dauer des Vertragsverhältnisses


1. Das Vertragsverhältnis  beginnt mit dem 01.Januar 2016.

2. Das Vertragsverhältnis wird für die Dauer von 30 Jahren geschlossen.

    Es endet am 31. Dezember 2045.

3. Das Kündigungsrecht der Verpächterin aus wichtigem Grund bleibt 


    jedoch ausdrücklich vorbehalten.


4. Für den Fall der fristlosen Kündigung gelten die gesetzlichen Vorschriften 


    der §§ 581 ff. BGB.


 Als Voraussetzung für eine fristlose Kündigung seitens der Verpächterin 


  gelten insbesondere:


a) schwere und grob fahrlässige sowie vorsätzliche Verstöße gegen § 6 dieses  Vertrages,


b) die Nichtleistung oder verfristete Leistung von mehr als 3 Monaten des


vereinbarten Pachtzinses entsprechend § 5 dieses Vertrages ,


c) die Nichtbegleichung der Versicherungsbeiträge entsprechend § 6 III dieses Vertrages,


d) eine fristlose Kündigung ist durch die Verpächterin dann gegeben, wenn der Pächter  seine Pflichten aus diesem Vertrag schwer oder wiederholt erheblich verletzt.


Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist der anderen Vertragspartei mittels eingeschriebenem Brief zuzustellen.


    Entscheidend für die Einhaltung der Kündigungsfrist ist der Eingang des


    Schreibens bei der anderen Vertragspartei.  


5. Bei Beendigung des Pachtverhältnisses ist der Vertragsgegenstand in 


einem ordentlichen und geräumten Zustand zumindest jedoch in dem Zustand, wie er zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages übergeben bzw. übernommen worden ist, an die Verpächterin zurückzugeben.


6. Der Pächter kann Gebäude, Anlagen und Anpflanzungen (die nach § 1 


    (2) nicht zum Vertragsgegenstand gehören) die er selbst errichtet oder  


    dargebracht hat, bei Beendigung des Pachtverhältnisses entfernen.


Die Verpächterin kann die Entfernung verlangen, sofern die Aufbauten, Anlagen und Anpflanzungen für die Weiternutzung nicht von Bedeutung 

sind.


Eine Entschädigung bei einer eventuellen Übernahme von Gebäuden, Anlagen und Anpflanzungen erfolgt jedoch hier nicht.


Werden die von der Verpächterin vorgenannten Gegenstände nicht übernommen und durch den Pächter nicht entfernt, werden diese durch 


die Verpächterin auf Kosten des Pächters entsorgt.


7. Der Pächter haftet für alle Verunreinigungen, Schäden, Kontaminationen,


    Ablagerungen, Belastungen u.ä. am Grundstück, die während der


    Laufzeit dieses Vertrages am Vertragsgegenstand entstanden sind. Diese


    hat der Pächter auf seine Kosten unverzüglich und vollständig fachge-


    recht zu beseitigen und den unbelasteten Ausgangszustand herzustellen.


    Gleiches gilt auch, wenn die Beeinträchtigung erst nach Ende dieses 


    Vertrages festgestellt wird und nachweisbar aus der Nutzung durch den


    Pächter während der Vertragslaufzeit resultiert.

8. Durch den Pächter vorgenommene Instandhaltungs- und 


Instandsetzungsmaßnahmen werden bei Beendigung des Vertragsverhältnisses von der Verpächterin nicht ersetzt.


Das gilt auch für durch die vom Pächter am Grundstück aufgewandte Arbeitszeit. Hierfür hat der Pächter weder einen Aufrechnungs- noch Verrechnungsanspruch.

                                                 § 9


                                              Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteil des Vertrages:


1.  Anlage 01:   Flurkartenauszug


2.  Anlage 02:   Satzung des Vereins

    


Bad Saarow,  


Für die Verpächterin:                                  
Für den Pächter:           


______________________


_____________________


C. Krappmann                                           
R. Kappel

Amtsdirektor




           Vereinsvorsitzender
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P a c h t v e r t r a g



zwischen 



der Gemeinde Bad Saarow

vertreten durch das Amt Scharmützelsee,

Forsthausstraße 4,

15526 Bad Saarow

diese vertreten durch den Amtsdirektor,

Herrn Carsten Krappmann

- nachfolgend "Verpächterin" genannt –



und 



dem ,,Saarower Segler-Verein am Werl e.V."

Alte Eichen 03

15526 Bad Saarow,

dieser vertreten durch den ersten Vorsitzenden

Herrn Rene Kappel,

Siedlerhöhe 1 1b

15518 Rauen

- nachfolgend "Pächter" genannt –





Präambel



Die Gemeinde Bad Saarow ist für das Grundstück, gelegen in der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow, Grundbuchblatt 3205, Flur 5, Flurstücke 106,107,108,111 im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen.



Der Vertragsgegenstand wird bereits seit 1927 zur Betreibung des Segelsportes und vom Pächter laut seit dem 01.01.1996, als Vereinsgelände zur Betreibung des Segelsportes genutzt. 



Die Vertragsparteien vereinbaren, ab dem 01 .01 .2016 einen neuen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren der den bis zum 31. 12 2025 laufenden Vertrag ablösen soll.

Grund hierfür sind dringend notwendige Investitionen zur Erhaltung der Aufbauten, die langfristige Planungssicherheit für den Verein und der im bestehenden Vertrag vereinbarten heut nicht mehr ganz zeitgemäßen Vertragsbedingungen. 



Dies vorausgeschickt, wird auf der Grundlage der §§ 581 ff BGB nachfolgender Pachtvertrag geschlossen:



§ 1

Vertragsgegenstand



1. Gegenstand des Pachtvertrages ist folgender im Grundbuch des Grundbuchamtes Fürstenwalde von Bad Saarow-Pieskow, Blatt 3205 verzeichneten Grundbesitz mit folgender Katasterbezeichnung:

Flur:: 5 Flurstück: 106 Größe: 957 qm

Flur: 5 Flurstück: 107 Größe: 567 qm

Flur: 5 Flurstück: 108 Größe: 1767 qm

Flur: 5 Flurstück: 111 Größe: 1195qm



Zum Vertragsgegenstand gehört weiterhin 

a) ein Clubhaus ohne Inventar, 

b) ein Bootsschuppen mit Sanitäranlagen,

c) eine -Slipanlage mit Schienen und Motorwinde

d) zwei Bunkerräume zur Lagerung von Materialien wie Motoren, Kraftstoff und Farben.

e) Ein Krahn

f) ein Fahnenmast 



§ 2

Übergabe/Übernahme



1 . Der Vertragsgegenstand wird mit Wirkung vom 01. Januar 2016 von der Verpächterin übergeben und vom Pächter übernommen. Eine separate Übergabe/Übernahme des Vertragsgegenstandes erfolgt nicht, da eine direkte Weiternutzung ohne Unterbrechung des Pachtzeitraumes erfolgt und dem Pächter der Zustand des Vertragsgegenstands als dessen Nutzer bereits bekannt ist.



2. Die Verpächterin übernimmt auch weiterhin keine Gewähr für die Beschaffenheit und Nutzungsfähigkeit des Vertragsgegenstandes i. S. der beabsichtigten Zweckbestimmung des Vertrages.



§ 3

Rechte und Pflichten des Pächters



1. Der Pächter ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand ausschließlich i. S. der Zweckbestimmung dieses Vertrages, gebunden an die Satzung des ,,Saarower Segler-Verein am Werl €.V.", zu nutzen.



2. Eine ganz oder teilweise Unterverpachtung des Vertragsgegenstandes an Dritte durch den Pächter bedarf der ausdrücklichen, vorherigen und schriftlichen Zustimmung der Verpächterin. ln diesem Fall haftet der Pächter jedoch weiterhin gegenüber der Verpächterin aus diesem Vertrag. 



3. Der Pächter hat alle Kosten der Bewirtschaftung, Instandhaltung und Instandsetzung, einschließlich der notwendigen Kosten und Gebühren für Versicherungen sowie sonstiger Abgaben zu tragen, die sonst der Eigentümerin obliegen. Hierzu zählen auch alle künftig anfallenden Erschließungs- und Ausbaukosten sowie alle Anschlusskosten. 



4. Der Pächter übernimmt in Bezug auf den Vertragsgegenstand alle notwendigen Sicherungspflichten. Hierzu zählen insbesondere Verkehrssicherungspflichten. Dementsprechend stellt der Pächter die Verpächterin von allen etwaigen Ansprüchen Dritter, die aus der Verletzung der vorstehenden Verpflichtungen resultieren, ausdrücklich frei.



5. Der Pächter hat das Recht, Bauwerke zu errichten und zu erweitern, sofern dies der Ausübung des Segelsports entsprechend der Satzung des Pächters dient. Diese Maßnahmen bedürfen der ausdrücklichen, vorherigen, schriftlichen Zustimmung der Verpächterin. Die Zustimmung der Verpächterin ersetzt nicht notwendige baurechtliche und andere öffentlich-rechtlichen Genehmigungen. Diese hat der Pächter vor Beginn der Maßnahme in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten einzuholen.



6. Die Verpächterin verpflichtet sich bei der Beantragung von Fördermitteln zur Erhaltung der Pachtgegenstände Unterstützung zu leisten.



§4

Instandhaltung/Instandsetzung



1. Der Pächter ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand entsprechend den Erfordernissen der Zweckbestimmung der Nutzung auf seine Kosten instand zu halten und instand zu setzen.



2. Für die geleisteten Zahlungen für Instandsetzung und Instandhaltung hat der Pächter keinen Anspruch auf Verrechnung.



§5

Pachtzins



1. Zwischen den Vertragsparteien wurde ein Pachtzins in Anlehnung an die Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sportanlagen - Nutzungsvorschriften- SPAN) und Preise anderer Segelvereine, von 0,80 €/qm vereinbart. Bei einer Grundstücksgröße von 4.486 qm entspricht dies einem Pachtzins in Höhe von 3.588,80 € Jahr (in Worten: dreitausendfünfhundertachtundachtzig 80/100)



2. Der Pächter verpflichtet sich, den in Absatz 1 vereinbarten Pachtzins bis spätestens zum 31.Januar jeden Jahres auf folgendes Konto der zu Verpächterin überweisen:

Sparkasse Oder-Spree

IBAN: 		DE07170 550 50200 812 01 66

BIC: 		WELADED1LOS

Codierung:	PK-01-16170



3. Der vereinbarte Pachtzins bezieht sich auf die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige, beim Vereinsregister hinterlegte Satzung des Vereins. Für das Vertragsverhältnis und im Sinne des Vereinsrechtes wesentliche Satzungsänderungen sind diesbezüglich der Verpächterin unverzüglich bekanntzugeben.



4. Der Pachtzins soll wertgesichert sein. Er soll sich daher nach Maßgabe der nachstehenden Vereinbarungen im gleichen prozentualen Verhältnisses nach oben oder nach unten ändern können, wie der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden festgestellte Verbraucherpreisindex (VP l) auf der jeweils aktuellen Originalbasis. Derzeit ist dies die Basis 2005 = 100 Punkte. Ab dem ersten auf eine Indexbasisneufestsetzung folgenden Berechnungszeitpunkt wird für die Zukunft auf die neue Originalbasis übergegangen. Ausgangspunkt ist der Preisindex, der jeweils dem Berechnungszeitpunkt um drei Monate vorausgeht. Derzeitiger Ausgangspunkt ist daher der Preisindex für den Monat…. mit ........Punkten auf der Basis 2005 = 100 Punkte. Eine Anpassung kann jedoch erst verlangt werden, wenn die Änderung der lndexpunktzahl mehr als 5% gegenüber dem für die letzte Anpassung maßgeblichen Referenzmonat beträgt. Die Abrechnung wird vom Verpächter vorgenommen. Voraussetzung einer Änderung der Zahlungspflicht ist stets eine schriftliche Aufforderung des durch die Änderung begünstigten Teils, welcher die für Anpassung maßgeblichen Indexzahlen zu bezeichnen hat.



§ 6

Gesonderte Vereinbarungen



1. Der Pächter ist verpflichtet, die in diesem Absatz vereinbarten besonderen Pflichten termingerecht und gewissenhaft zu erfüllen.



2. Der Pächter ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand, jedoch insbesondere das Grundstück und das auf dem Grundstück befindliche im Eigentum der Verpächterin stehende Gebäude in einem gepflegten Zustand zu bewahren und erforderliche Werterhaltungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen unverzüglich und auf seine Kosten durchzuführen. Der Pächter stellt die Verpächterin von solchen Verpflichtungen ausdrücklich frei.



3. Der Pächter ist verpflichtet, für den Vertragsgegenstand umfassend und in eigener Verantwortung sowie auf seine Kosten Versicherungen abzuschließen. Hierzu zählen insbesondere eine grundstücksbezogene Haftpflichtversicherung sowie Versicherungen gegen Schäden aus Feuer, Wasser, Sturm und Hagel. Die Versicherungen sind vom Pächter mit der erforderlichen Deckungssumme abzuschließen. Die Kosten und Beiträge der Versicherungen werden vom Pächter direkt an den Versicherer beglichen.



4. Kommt der Pächter seinen Verpflichtungen aus Absatz 3 trotz schriftlicher Mahnung der Verpächterin nicht oder nur ungenügend nach, so ist die Verpächterin berechtigt, auf Kosten des Pächters für die entsprechenden angemessenen Versicherungen selbst zu sorgen.



5. Der Pächter hat alle auf den Pachtgegenstand entfallenden einmaligen und wiederkehrenden öffentlichen und privatrechtlichen Lasten, Abgaben und Pflichten, die den Grundstücks- und Gebäudeeigentümer als solchen betreffen, einschließlich der Grundsteuer und etwaiger gemeindlicher Lasten nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Dauer des Pachtverhältnisses zu tragen, sowie für die Erfüllung aller etwaigen behördlichen Auflagen zu sorgen.



6. Der Pächter ist verpflichtet, das im Eigentum der Verpächterin stehende Gebäude im Falle der Zerstörung, soweit ihn an der Zerstörung ein Verschulden trifft, unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, wieder aufzubauen.



7. Der Pächter verpflichtet sich, nach Informationen durch die Verpächterin, Räumlichkeiten für die Durchführung von Wahlen als Wahllokal zur Verfügung zu stellen.



§ 7

Änderungen/Ergänzungen dieses Vertrages (salvatorische Klausel )



1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.



2. Die Parteien haben keine mündlichen Nebenabreden getroffen.



3. Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein sollte, wird dadurch die Geltung des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Es ist eine der unwirksamen Bestimmung dem Sinne und der wirtschaftlichen Bedeutung nach möglichst nahekommende andere Bestimmung zwischen den Parteien zu vereinbaren.



§ 8

Dauer des Vertragsverhältnisses



1. Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem 01.Januar 2016.



2. Das Vertragsverhältnis wird für die Dauer von 30 Jahren geschlossen. Es endet am 31. Dezember 2045,



3. Das Kündigungsrecht der Verpächterin aus wichtigem Grund bleibt jedoch ausdrücklich vorbehalten. 



4. Als Voraussetzung für eine fristlose Kündigung seitens der Verpächterin gelten insbesondere:

a) schwere und grob fahrlässige sowie vorsätzliche Verstöße gegen § 6 dieses Vertrages,

b) die Nichtleistung oder verfristete Leistung von mehr als 3 Monaten des vereinbarten Pachtzinses entsprechend § 5 dieses Vertrages , 

c) die Nichtbegleichung der Versicherungsbeiträge entsprechend § 6 lll dieses Vertrages,

d) eine fristlose Kündigung ist durch die Verpächterin dann gegeben, wenn der Pächter seine Pflichten aus diesem Vertrag schwer oder wiederholt erheblich verletzt.

Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist der anderen Vertragspartei mittels eingeschriebenem Brief zuzustellen. Entscheidend für die Einhaltung der Kündigungsfrist ist der Eingang des Schreibens bei der anderen Vertragspartei.

Für den Fall der fristlosen Kündigung gelten die gesetzlichen Vorschriften der §§ 581 ff. BGB.



5. Bei Beendigung des Pachtverhältnisses ist der Vertragsgegenstand in einem ordentlichen und geräumten Zustand zumindest jedoch in dem Zustand, wie er zum Zeltpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages übergeben bzw. übernommen worden ist, an die Verpächterin zurückzugeben. 



6. Eventuelle Umweltverschmutzungen, die nachweislich durch den Pächter oder von ihm beauftragten Dritten während der Pachtzeit verursacht worden sind, hat der Pächter vor Übergabe des Objektes in eigener Verantwortung und auf seine Kosten beseitigen zu lassen.



7. Der Pächter haftet für alle Verunreinigungen, Schäden, Kontaminationen, Ablagerungen, Belastungen u.ä. am Grundstück, die während der Laufzeit dieses Vertrages am Vertragsgegenstand entstanden sind. Diese hat der Pächter auf seine Kosten unverzüglich und vollständig fachgerecht zu beseitigen und den unbelasteten Ausgangszustand herzustellen. Gleiches gilt auch, wenn die Beeinträchtigung erst nach Ende dieses Vertrages festgestellt wird und nachweisbar aus der Nutzung durch den Pächter während der Laufzeit dieses Vertrages resultiert. 



8. Durch den Pächter vorgenommene lnstandhaltungs- und lnstandsetzungsmaßnahmen werden bei Beendigung des Vertragsverhältnisses von der Verpächterin nicht ersetzt. Das gilt auch für durch die vom Pächter am Grundstück aufgewandte Arbeitszeit. Hierfür hat der Pächter weder einen Aufrechnungs- noch Verrechnungsanspruch.



9. Der Pächter kann Gebäude, Anlagen und Anpflanzungen die er selbst errichtet oder dargebracht hat, bei Beendigung des Pachtverhältnisses entfernen, ansonsten gehen sie in das Eigentum des Verpächters über. 





Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteil des Vertrages:

1. Anlage 01: Flurkartenauszug

2. Anlage 02: Satzung des Vereins Bad Saarow,





Für die Verpächterin: Für den Pächter:






		C. Krappmann

Amtsdirektor

		R. Kappel

Vereinsvorsitzender








Tagesordnungspunkt 5 Pachtvertrag Vereinsgrundstiick

Auswirkungen des neuen Pachtvertrags

Finanzielle Betrachtung

O Erhdhung Pachtzins von 0,15 €/m? auf 0,80 €/m?

e bei einer Grundstlickfliche von 4486 m? von 690,24 € Ko n n e n WI r u n S
L >

auf 3.588,80 €
e Verflunffachung

lei ?
 Haushaltsanteil ,,Pacht, Miete, Grundsteuer” wird von d a S e I Ste n .

9 % auf 18 % steigen

Sonstige Betrachtung

Alternativen
Fragen

Gewinn einer langfristigen Planbarkeit || >
Zukunftssicherheit fir den Fortbestand des Vereins

Inanspruchnahme von Fordermaoglichkeiten

Rechtssicherheit
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